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Gerichtsurteile, Musterbriefe, Ana-
lysen – Im Internet finden Be-
triebsräte viele nützliche Informa-

tionen. Wegen der Fülle des Angebots
ist es jedoch nicht immer leicht, sich zu-
rechtzufinden. Dabei gibt es für fast jede
Frage und nahezu jede Herausforderung
das passende Portal.

Viele Datenbanken bieten eine beque-
me Volltextsuche an. Es reicht, ein Stich-
wort einzugeben, um etwas Passendes
zum gesuchten Thema zu finden. Nicht
vergessen sollte man bei jedem Ange-
bot, dass dieses eine individuelle Aus-
einandersetzung nicht ersetzen kann
und immer hinterfragt werden muss.

Gerichtsentscheidungen

Ihr schlagkräftiges Argument möchten
Sie mit einer Gerichtsentscheidung un-
termauern? Erst Anlaufstelle sollte die
Website des Bundesarbeitsgerichts
(www.bundesarbeitsgericht.de) sein.
Unter „Entscheidungen“ sind Urteile
und Beschlüsse des höchsten deut-
schen Arbeitsgerichts seit dem
01.01.2003 eingestellt. Suchen lässt
sich nicht nur unter Datum und Akten-
zeichen, sondern auch gezielt nach
Stichworten („Text“).

Wer über ein Aktenzeichen einen
Volltext oder Anmerkungen suchen will
und nicht über einen Zugang zu einem
kostenpflichtigen Urteilsservice (z.B.
www.juris.de) verfügt, dem bleibt letzt-
lich die Möglichkeit des „googlens“.
Hierzu einfach unter www.google.de
das Aktenzeichen eingeben (An- und
Abführungsstriche nicht vergessen;
z.B. „10 AZR 363/06“) und auf „Suche“
klicken. Diese Form der Recherche
kann allerdings mühselig sein, da bei
viel kommentierten Entscheidungen
zahlreiche Ergebnisse zu erwarten
sind.

Auf dem „Entscheidungs-Laufenden“
bleibt man am Besten mit der Bestel-
lung eines oder mehrerer Newsletter
(siehe unten) – oder natürlich mit der
regelmäßigen Lektüre von „der be-
triebsrat“.

Gesetze

Aktuelle Gesetzestexte bietet die Seite
www.gesetze-im-internet.de. In einem
gemeinsamen Projekt mit der juris
GmbH hält hier das Bundesministerium
der Justiz interessierten Bürgern nahe-
zu das gesamte aktuelle Bundesrecht
bereit – und das kostenlos. Über eine
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Ausgesuchte Seiten 

Gesetze
www.gesetze-im-internet.de
www.juris.de (kostenpflichtig)

Richtlinien und Verordnungen der
Europäischen Union
www.euro-betriebsrat.de

Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts
(ab 01.01.2003)
www.bundesarbeitsgericht.de

Gerichtsentscheidungen aller Instanzen
www.juris.de (kostenpflichtig)

Tarifverträge
www.bmas.de
www.boeckler.de

Betriebsvereinbarungen
www.boeckler.de
www.soliserv.de

Integrationsvereinbarungen
www.sozialportal.de

Alles rund um die Betriebsratsarbeit
www.ifb.de
www.dgb.de Fo
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Stichworteingabe lässt sich in allen ver-
fügbaren Gesetzestexten suchen.

Richtlinien und Verordnungen der
Europäischen Union und ihre nationa-
le Umsetzung finden sich unter
www.euro-betriebsrat.de auf dem
Pfad „Dokumente“, „Recht und Ge-
setz“. Für manche Dokumente
werden allerdings gute Englisch-
kenntnisse benötigt.

Betriebsvereinbarungen

Eine umfassende Datenbank zu Be-
triebsvereinbarungen findet sich
unter www.boeckler.de auf dem Pfad
„Mitbestimmungsförderung“, „Be-
triebsvereinbarungen“. Die Sammlung
wird laufend ergänzt. Leider stehen nur
Textauszüge zur kostenfreien Nutzung
bereit.

Betriebsvereinbarungen im vollstän-
digen Wortlaut sind unter www.soli-
serv.de („Service“, „Betriebsvereinba-
rungen“) zu finden.

Eine Sammlung an Integrationsver-
einbarungen nach § 83 SGB IX gibt es
bei www.sozialportal.de unter der Ru-
brik „SB-Vertretung“.

Tarifrecht

Eine aktuelle Liste der Allgemeinver-
bindlichen Tarifverträge wird beim Bun-
desministerium für Arbeit unter
www.bmas.bund.de geführt (zu finden
auf dem Pfad „Arbeitsrecht“ unter „Ta-
rifverträge“).

Um einen Überblick über das laufen-
de Tarifgeschehen zu erhalten, sind die
die Archivseiten der Hans-Böckler Stif-
tung eine gute Anlaufstelle (www.
boeckler.de, unter „WSI-Tarifarchiv“).
Hier kann man sich über die tarifpoliti-
sche Entwicklung und die tariflichen
Regelungen und Leistungen in über 50
Wirtschaftszweigen in West- und Ost-
deutschland informieren.

Eine gute Anlaufstelle für die einzel-
nen Brachen sind natürlich auch die
Seiten der jeweiligen Gewerkschaft.

Themenschwerpunkte

Zu vielen Themen bieten Internetporta-
le Schwerpunktseiten, wo man sich
ausführlich informieren kann.

Unter www.dgb.de finden sich bei-
spielsweise Antworten zu den Themen
allgemeine Gewerkschaftspolitik, Tarif-
partner, Gewerkschaften, Arbeitgeber,
Lohn- und Tarifniveau in Deutschland,
flexible Arbeitszeiten, Einfluss der Ge-

werkschaften, Mitglied in der Gewerk-
schaft.

Eine hervorragende Linksammlung
hält das Portal des Instituts zur Fortbil-
dung von Betriebsräten (www.ifb.de,
unter „Recht & mehr“, „Links“) bereit.
Hier finden sich nicht nur Verweise auf

nützliche Seiten für die Betriebsratsar-
beit, sondern auch zu Online-Nach-
schlagewerken oder zum Bereich 
„Arbeit und Soziales“. Unter „Service“
bietet www.ifb.de Integrationsvereinba-
rungen, Formulare für Betriebsratswah-
len, Dateien für den Wirtschaftsaus-
schuss und zur Wahl der Schwerbehin-
dertenvertretung an.

Auf den Themenseiten der Hans-
Böckler-Stiftung (www.boeckler.de un-
ter „Themen“) findet sich Hintergrund-
wissen für Betriebsräte zu Armut, Kün-
digungsschutz oder Betriebliche
Bündnisse. In die Beiträge fließen auch
wissenschaftliche Forschungsergebnis-
se ein. Unter www.boeckler-boxen.de
finden sich auch nützliche Grafiken, die
Statistiken illustrieren, wie beispiels-
weise zum Thema Mitbestimmung.

Diskussionsforen und
Arbeitskreise

Diskussionsforen bieten den Austausch
mit Gleichgesinnten. Oft sind sie in Ru-
briken unterteilt, so dass eine Konzen-
tration auf ein Thema oder eine Fra-
gestellung möglich ist. Um an einem
Forum teilnehmen zu können, ist in der
Regel eine Anmeldung erforderlich. Zu-
dem gilt das Prinzip der „Netiquette“ (=
Net & Etikette), denn auch im anonym-
en Internet sind Freundlichkeit, Tole-
ranz und Fairness oberste Gebote. Die
„Top-Ten in einer Netiquette“ in Inter-
net und E-Mails ist unter www.online-
rechte-fuer-beschaeftigte.de/service/
netiquette aufgelistet. 

Diskussionsforen werden häufig als
Service von Seminaranbietern bereit-
gehalten (z.B. bei www.ifb.de unter „Fo-
rum“, www.betriebsrat.com).

Mit Arbeitskreisen können Be-
triebsräte die Grenzen des Mediums
Internet überwinden. Unter www.ifb.
de („Service“) werden ein Arbeits-
kreis Mobbing und ein Arbeitskreis
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Suchtgefahren in der Alltagswelt an-
geboten.

Newsletter

Um keine wichtige Neuigkeit für die Be-
triebsratsarbeit zu verpassen und auf
dem Laufenden zu bleiben, bietet sich

die Bestellung von einem oder meh-
rerer Newsletter an. Informative, re-
gelmäßig erscheinende Newsletter
bieten beispielsweise www.ifb.de
sowie www.euro-betriebsrat.de an.

Musterbriefe und Formulare

Wer bei Briefen oder Anschreiben nicht
jedes Mal um Formulierungen und Sil-
ben ringen möchte, für den bietet das
Internet viele Musterbriefe und Formu-
lare.

So findet sich beispielsweise unter
http://tbs.berlin-brandenburg.dgb.de
/article/articleview/63/1/18/ein
Musterbrief für die Hinzuziehung eines
Sachverständigen, unter http://www.
projekt-be-online.de/ergebnisse/Mus
ter_Geschaeftsordnung.doc das Mu-
ster einer Geschäftsordnung für den
Betriebsrat sowie unter http://www2.
igmetall.de/homepages/bremerhaven
/file_uploads/musterprotokoll.doc
das Muster eines Protokolls zur Be-
triebsratssitzung.

Textvorlagen zu unterschiedlichen
Themen finden sich zudem unter
www.rechercheportal.de/dc/textvor
lagen.php.

Bei der Übernahme von Dokumenten
und Formulierungen ist immer Vorsicht
geboten: Keinesfalls sollte man sich un-

Gerichtsurteile, Musterbriefe ... 
– Im Internet finden Betriebsräte 

viele nützliche Informationen.

Betriebsrat-Reisen
Reisebüro Dohms Lufthansa City Center

Betriebsräte reisen:
+ individuelle Planung 
+ entspannte Urlaubsatmosphäre 
+ informative Kontakte zu 

Betriebsratskollegen 
+ Kurz- und Gruppenreisen  
+ Ausflüge  
+ Austausch mit Kollegen 
Betriebsrat-Reisen

Düsseldorfer Str. 20 . 41749 Viersen 
Tel.: 0 21 62 / 97 00 20 . Fax:0 21 62 / 97 00 22 2
Internet: www.betriebsrat-reisen.de
E-Mail: KundenCenter@Betriebsrat-Reisen.de
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Fo
to

: F
ra

nc
is

bl
ac

k/
dr

ea
m

st
im

e.
co

m



der betriebsrat 11-2007
geprüft hierauf verlassen. Zudem soll-
ten Speicherkapazitäten sowie Ur-
heber- und Zugriffsrechte vorab geklärt
werden.

Literatur & Material

Häufig finden sich zu wichtigen The-
men ganze Broschüren zum freien Do-
wnload im Internet. Umfangreiches Ma-
terial finden Betriebsräte beispielswei-
se auf den Publikationsseiten der
Bundesregierung (www.bundesregie-
rung.de unter Publikationen/Fotos)
oder des DGB (www.dgb.de unter „Ser-
vice“, „Publikationen“). Wer lieber Ge-
drucktes lesen möchte, kann Bro-
schüren oder Faltblätter in der Regel
auch per Post bestellen.

Hilfreiche Tools

Sehr viele Internetangebote helfen
auch über die Betriebsratstätigkeit hin-
aus. So können Arbeitnehmer bei Spie-
gel online errechnen, was vom Brutto-
lohn übrig bleibt. (www.spiegel.de, der
Butto-Netto-Rechner findet sich ganz
unten auf der Startseite unter „Angebo-
te“). Erforderlich ist die Angabe des
Bruttolohns, der Steuerklasse, der An-
zahl der Kinder und des Krankenkas-
sensatzes.

Werdende Eltern können unter
www.bmfsfj.de/Elterngeldrechner die
Höhe Ihres künftigen Elterngeldes be-
rechnen. Ein Lohn- und Gehaltsspiegel
bietet die Möglichkeit, das eigene Ein-
kommen einem Gehalts-Check zu un-
terwerfen. Verantwortlich hierfür ist
das WSI-Tarifarchiv der Hans-Böckler-
Stiftung und die Gewekschaft ver.di
(www.lohnspiegel.de).

Seiten anderer Betriebsräte

Viele Interessenvertretungen verfügen
inzwischen über eigene Seiten im Inter-
net. Wer einen Blick über den Teller-
rand riskieren oder sich einfach nur An-
regungen holen möchte, der findet ei-
nen Überblick unter www.soliserv.de/
betriebsraete-deutschland.htm.

Internetsüchtig?

Jetzt sind Sie süchtig und können nicht
mehr ohne Internet leben? Schalten Sie
den Rechner rechtzeitig aus oder besu-
chen Sie www.internetsucht.de.nn

(MA)

Im Mittelpunkt steht der Mensch. Be-
rufstätige sollen ihren Job nicht verlie-
ren, wenn sie ernsthaft krank werden

und ihre Leistungsfähigkeit nachlässt.
Notwendig sind Strategien zur Rückkehr
ins Arbeitsleben. Diese lohnen sich für
die Unternehmen und stärken die Ar-
beitskraft ihrer Belegschaften. Eine älter
werdende Bevölkerung und ein sich ver-
stärkender Fachkräftemangel, aber auch
die Entlastung der Sozialversicherung
(z.B. durch die Vermeidung von Frühren-
ten) eröffnen Chancen für das „Disability
Management“.

Mit dem international verbreiteten
Begriff „Disability Management“ wird
die Wiedereingliederung eines Arbeit-
nehmers, der aus gesundheitlichen
Gründen von längerer Arbeitsunfähig-
keit betroffen ist, ins Berufsleben be-
schrieben. Dabei wird ein präventiver
Ansatz verfolgt. Das betriebliche Ein-
gliederungsmanagement nach dem So-
zialgesetzbuch IX (SGB IX) zählt dazu,
wobei das Disability Management nicht
darauf beschränkt ist.

Erste Erfolge beim BEM

Der deutsche Gesetzgeber hat mit Wir-
kung zum 01.05.2004 in § 84 Abs. 2
SGB IX die Arbeitgeber zu einem „be-
trieblichen Eingliederungsmanage-
ment“ (BEM) verpflichtet und die Betei-
ligungsrechte der Betriebsräte formu-
liert. Drei Jahre später lassen sich klare

Strukturen erkennen. Das betriebliche
Eingliederungsmanagement umfasst
nicht nur Schwerbehinderte, sondern
alle Beschäftigten mit einer Arbeitsun-
fähigkeit von sechs Wochen. Alle Ar-
beitgeber müssen es ein- und durch-
führen, unabhängig von der Betriebs-
größe.

Gesunder Betrieb

Das Disability Management ist breit-
fächrig angelegt. Es geht über den Ar-
beits- und Gesundheitsschutz sowie
die betriebliche Gesundheitsförderung
hinaus. Es ist zudem nicht beschränkt
auf Unfälle und Krankheiten, die ihre
wesentliche Ursache im Betrieb haben.
Folgende Aspekte verfolgt das Disabili-
ty Management:
> Eingliederungsstrategien müssen auf
eine nachhaltige Leistungsfähigkeit der
Mitarbeiter ausgerichtet sein. Disabili-
ty Management ist mehr als die Redu-
zierung von Fehlzeiten.
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Der Schlüssel 
zu einem „gesunden“ 

Betrieb
Ist er ein Traum, oder kann er ver-

wirklicht werden, der gesunde 

Betrieb? Dr. Friedrich Mehrhoff zeigt

auf, dass dies möglich ist. Das Disa-

bility Management bietet Chancen,

die der Betriebsrat nutzen sollte.

Dr. jur. Friedrich Mehrhoff 
ist Leiter der Stabsstelle 
Reha-Strategien bei der 
Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung in Sankt Augustin
www.dguv.de
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> Die Persönlichkeit der Beschäftigten
und damit deren Datenschutz hat
oberste Priorität. Das Recht auf Selbst-
bestimmung von Behinderten (vgl. §
84 Abs.2 SGB IX) ist stets zu beach-
ten. Ohne die Mitwirkung des Betroffe-
nen selbst kann keine Reintegration
gelingen.
> Die Arbeitskollegen spielen bei der
stufenweisen Wiedereingliederung (vgl.
§ 28 SGB IX) des Betroffenen eine
wichtige Rolle, da sie vorübergehend
mehr zu leisten haben. Betriebsräte
und Vorgesetzte müssen daher in der
Abteilung bzw. bei den Arbeitskollegen
des Betroffenen für ein Klima des Ver-
ständnisses sorgen.
> Betriebs- und Integrationsvereinba-
rungen vermeiden Missverständnisse
im betrieblichen Umgang miteinander.
Betriebsräte sollten die Arbeitskolle-
gen einladen, sich etwa bei der Vorbe-

reitung von Schreiben an Beschäftigte,
Betriebsversammlungen und betriebli-
chen Aktionen einzubringen.
> Ein Zusammenwirken von Betriebsrat
und Schwerbehindertenvertretung för-
dert ein integratives Gesundheitsma-
nagement im Betrieb ebenso wie die
Einbeziehung von Fachkräften für Ar-
beitssicherheit und anderer Gesund-
heitsakteure (z.B. Betriebsärzte, Sozial-
dienst, Gesundheitsförderer).

Betriebsratsmitglieder 
als Disability Manager
Sich für Disability Management im Be-
trieb einzusetzen, ist eine zentrale Auf-
gabe der betrieblichen Interessenver-
treter. In Deutschland gibt es bereits
rund 500 zertifizierte Disability Mana-
ger, „Certified Disability Management
Professional“ (CDMP) genannt. Sie sind
Fachleute im betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement – zum Aufbau einer
Struktur im oder für Unternehmen und
zur Integration zurück ins Arbeitsleben
im Einzelfall. Viele von ihnen sind Be-
triebsratsmitglieder oder Schwerbehin-
dertenvertreter.

Alle geprüften Disability Manager
verfügen über neun zentrale Kompe-
tenzen:

> Disability Management überzeugend
etablieren;

> Rechtsordnung und Sozialleistungen
kennen;

> Inner- und außerbetriebliche Akteure
vernetzen;

> Soziale Kompetenzen und Kommuni-
kation nutzen;

> Case-Management in return-to-work
umsetzen;

> Fähigkeitsprofile mit Arbeitsplatzan-
forderungen kombinieren;

> Krankheiten begreifen und Hilfen ein-
leiten;

> Erfolge von Disability Management
nachweisen;

> Vertrauen durch ethisches Verhalten
erwerben.
Die Zertifizierung hilft den Interes-

senvertretern, ihre Vertrauensstellung
gegenüber den Arbeitskollegen, deren
Interessen sie vertreten, zu stärken.
Zudem erobern sie sich eine Gestal-
tungsrolle in der Personalentwicklung.

Gleichwohl ist darauf hinzuweisen,
dass betriebliche Interessenvertreter,
die Disability Manager sind oder werden
wollen, sich darüber im Klaren sein soll-
ten, dass sie im Spannungsverhältnis
zwischen Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merinteresse vermitteln müssen. Ober-
stes Ziel ist die Erhaltung des Arbeits-
platzes durch Leistungsfähigkeit. Des-
wegen gilt es, alles daran zu setzen,
einzugliedern anstatt auszugliedern.

Erforderlich für eine erfolgreiche Ar-
beit ist die Akzeptanz sowohl der Be-
schäftigten als auch des Arbeitgebers.
Denn Vertrauen ist der Schlüssel zu ei-
nem „gesunden“ Betrieb, in dem die In-
teressenvertreter der Beschäftigten ei-
ne ganz wesentliche Rolle spielen.

Resumee, Fazit oder Ausblick

In Deutschland verbreitet sich Disabili-
ty Management bei den Unternehmen
und deren Dienstleistern, etwa Versi-
cherungen und Gesundheitsanbietern.
Beschäftigte werden sowohl gesund als
auch arbeitsfähig gemacht. In Europa
werden die Strategien mit employabili-
ty (Beschäftigungsfähigkeit) aufgegrif-
fen, um der demografischen Entwick-
lung Rechung zu tragen. Übrigens: Vom
22. bis zum 24.09.2008 findet in Berlin
das 4. Internationale Forum zum Disa-
bility Management (www.ifdm2008.de)
statt, das von der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung in Kooperation
mit dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales veranstaltet wird. Dort
mitzumachen, lohnt sich.nn
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„gesunden“ 
Betrieb

Disability Management als Chance

Wissenswerte Informationen

> Weitere Informationen zum Disability Management finden sich unter www.dguv.de.

> Gewerkschaften und Rehabilitationsträger unterstützen Betriebsräte beim Disability
Management. Musterdokumente, Anleitungen und Tipps stehen zum Beispiel unter
www.verdi.de, www.igmetall.de und www.bar-frankfurt.de zur Verfügung. Gleiches gilt
für die gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation der Sozialversicherungen (vgl.
www.reha-servicestel len.de).

Was ist „Disability Management“?

Disability Management ist der internationale
Oberbegriff für früh einsetzende, vernetzte
und nachhaltige Maßnahmen zur Reintegrati-
on erkrankter Beschäftigter in den Beruf, um
deren Leistungsfähigkeit zu stärken.
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